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Liebe Mitglieder und Geschäftspartner,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Für das Ver-
trauen, die vielen Gespräche, Impulse und die kon-
struktive Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich 
bedanken.

Auch wenn der Alltag und die öffentliche Diskussion 
dies nicht immer widerspiegeln, erleben wir im Agrar-
gewerbe täglich Engagement, Verantwortungsbe-
wusstsein und den Willen, gemeinsam Lösungen zu 
gestalten. Das macht Mut und stimmt zuversichtlich 
für das kommende Jahr.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Feier-
tage, Zeit zum Durchatmen und einen guten Start in 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Herzliche Grüße, Ihr VdAW

Bitte beachten Sie, dass die VdAW-  
Geschäftsstelle vom 24.12.2025  
bis 02.01.2026 geschlossen bleibt.
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Landtagswahlen

2026 wählen vier Bun-
desländer einen neuen 
Landtag. Die Wahlen in 

Baden-Württemberg  
finden am 8. März 

2026 statt.

Grund-
freibetrag

Der Grundfreibetrag bei 
der Einkommensteuer er-
höht sich auf 12.348 Euro. 
Nur für darüberliegende 
Beträge muss Einkom-

mensteuer gezahlt 
werden.

Kranken-  
und Pflegebeitrag

Der durchschnittliche Zu-
satzbeitragssatz in der ge-

setzlichen Krankenver-
sicherung soll von 2,5 

auf 2,9 Prozent 
steigen.

Mindestlohn  
und Minijob

Der gesetzliche Mindestlohn 
beträgt ab 01. Januar 13,90 

Euro pro Stunde. Damit steigt 
die Minijob-Grenze auf  

603 Euro pro  
Monat.

Mindestausbildungs-
vergütung

Für Auszubildene, die 2026 ihr 
erstes Lehrjahr beginnen, steigt 

die Mindestausbildungs- 
vergütung von 682 Euro  

auf 724 Euro brutto.

Tierhaltungs- 
kennzeichnung

Ab 01. März wird das Tier-
haltungskennzeichen für fri-
sches Schweinefleisch ver-

pflichtend. Tierhalter müssen 
die Angaben dann an die 
Landesbehörde melden 

und an die Händler 
weitergeben.
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Aktivrente 
ab Januar geplant

Wer das gesetzliche Ren-
tenalter erreicht hat und in 
einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis weiterarbeitet, soll 

bis zu 2.000 Euro steuer-
frei dazuverdienen 

können.

KFZ-Steuer 
und neue Regional-

klassen
Die KFZ-Steuer kann ab 

2026 nur noch als Gesamt-
Jahresbetrag bezahlt wer-
den. Zudem werden die 

Regionalklassen neu 
berechnet.

Steuer- 
befreiung für reine 

E-Autos 
Die KFZ-Steuerbefreiung für 

reine E-Autos wird um fünf Jah-
re verlängert. Damit fällt für bis 

Ende 2030 neu zugelassene 
oder umgerüstete E-Autos 

10 Jahre lang keine 
KFZ-Steuer an.

Neue 
Kaufprämie für 

reine E-Autos geplant
Ab Januar soll eine neue Kauf-
prämie in Höhe von 3.000 bis 
4.000 Euro für neue und ge-
brauchte reine E-Autos mit 
einem Listenpreis von max. 

45.000 Euro netto ein-
geführt werden. 

Änderungen  
bei der Betriebsrente

Mit dem zweiten Betriebsren-
tenstärkungsgesetz soll es ab 
Januar kleineren Betrieben er-

leichtert werden, ihren Mit-
arbeitenden eine bAV an-

zubieten.

Teilzeit- 
aufstockungs-

prämie
Unter bestimmten Vorausset-

zungen können Teilzeitkräfte ab 
Januar bis zu 4.500 Euro steu-

erfrei dazuverdienen. Damit 
soll ein Anreiz geschaffen 

werden, die Arbeitszeit 
zu erhöhen.
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Industrie- 
strompreis

Ab 2026 sollen energieinten-
sive Unternehmen durch den 
vergünstigten Industriestrom-
preis von ca. 5 Cent pro kWh 

entlastet werden. Die EU-
Kommission muss dem 

noch zustimmen.

Entgelt- 
transparenzgesetz

Um der EU-Richtlinie gerecht 
zu werden, muss das deutsche 
Entgelttransparenzgesetz bis 
Juni 2026 in einigen Punkten 
angepasst werden, die wei-
tere Pflichten für Arbeitge-

ber mit sich bringen.

Gasspeicher- 
umlage entfällt

Ab 2026 entfällt die Gas-
speicherumlage in Höhe von 

0,289 Cent / kWh für alle 
Haushalte und Unter- 

nehmen.

Entwaldungs-
freie Lieferketten

Für Kleinst- und Kleinbe-
triebe gilt die Dokumentations-
pflicht voraussichtlich ab dem 

30.12.2026, für mittlere und 
große Unternehmen weiterhin 

ab 30.12.2025 mit einer 
Übergangsfrist von  

6 Monaten.

Gastronomie  
entlastet

Ab Januar soll der Umsatz-
steuersatz für Speisen in der 
Gastronomie auf 7 % gesenkt 

werden. Für Getränke gilt 
voraussichtlich weiterhin  

der bisherige Satz 
von 19 %.

CO2-Steuer steigt
Der Preis pro ausgestoße-

ner Tonne CO2 steigt von 55 
Euro auf 55 bis 65 Euro und 
damit moderater als zuletzt, 
um den Preis für Kraftstoffe, 

Öl und Gas nicht in die 
Höhe zu treiben.
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Kindergeld 
steigt auf 259 Euro

Ab Januar beträgt das Kinder-
geld 259 Euro anstatt bisher 
255 Euro. Der Kinderfreibe-
trag steigt um 156 Euro auf 

jährlich 6.828 Euro.

Führerscheine
Kartenführerscheine, die 
zwischen 1999 und 2001 

ausgestellt wurden, müssen bis 
Anfang 2026 ersetzt werden. In-
haber von Papierführerscheinen, 

die vor 1953 geboren wurden, 
müssen ihr Dokument erst 

bis zum 19.01.2033 um-
tauschen.

Vergütung  
für PV-Anlagen

Das EEG wird 2026 voraus-
sichtlich überarbeitet, die No-
velle tritt aber wohl nicht vor 
2027 in Kraft. Die jeweilige 
Einspeisevergütung ist bei 

der Bundesnetzagentur 
abrufbar. 

Agrardiesel- 
Subventionen

Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft bekommen 
ab 2026 wieder 21,48 Cent 
pro Liter von der Energie-
steuer für Diesel zurück-

erstattet.

Pendlerpauschale
Ab 2026 sollen (unabhän-

gig von der Wegstrecke) ab 
dem ersten gefahrenen Kilo-
meter 38 Cent/km als Wer-
bekosten von der Steuer 

 abgesetzt werden 
können.

Ganztagsbetreuung
Ab 1. August 2026 haben 

alle Erstklässler Anspruch auf 
Ganztagsbetreuung. Die Rege-
lung soll pro Jahr um eine Klas-
senstufe erweitert werden und 

somit ab dem Schuljahr 
2029/30 für alle Grund-

schüler gelten.


